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Der Nachbar als 
Kostentreiber

KOLUMNE

Es wird viel über steigende 
Baukosten geschrieben. Ei-
nen Kostentreiber vermis-
se ich dabei: die lieben Nach-
barn! Erstes Beispiel:Ver-
dichtetes Bauen ist politisch 
ausdrücklich gewollt. Da-
bei geht es zum Beispiel um 
die Bebauung von Block-In-
nenbereichen. In vielen Fäl-
len kann die Bauverwaltung 
hier schnell eine Baugeneh-
migung erteilen. Die schützt 
aber nicht vor einer Klage der 
Nachbarn. Die wollen näm-
lich den gewohnten weiten 
Blick ins Grüne nicht missen 
und meinen, sie hätten einen 
lebenslangen Anspruch dar-
auf. Nur gegen ein stattliches 
Sümmchen lassen sie sich 
meist umstimmen. Hier kann 
es schnell um fünf- oder gar 
sechsstellige Beträge gehen, 
die gezahlt werden müssen, 
um die langwierige Hänge-
partie des Gerichtsverfahrens 
zu vermeiden. Ein anderer 
Fall: Der Bauherr muss einen 
Streifen des Nachbarn in An-
spruch nehmen, um zur Ab-
sicherung seiner Baustel-
le einen Bauzaun zu stellen. 
Außerdem braucht er vom 
Nachbarn die Zustimmung 
dazu, dass der Baukran über 
dessen Grundstück schwen-
ken darf. Richtig: Diese Zu-
stimmung darf der Nachbar 
nach dem Nachbarrechtsge-
setz zwar nicht verweigern. 
Eine Klage würde der Bauherr 
gewinnen. Aber die kostet viel 
Zeit. Und auch hier schlägt 
die Stunde des Nachbarn. 
Denn es werden schnell fünf- 
bis sechsstellige Beträge „ver-
einbart“. Kosten, die an den 
Endverbraucher weitergege-
ben werden. Der Gesetzge-
ber sollte prüfen, wie er die-
ser Unsitte Einhalt gebieten 
kann, etwa indem er die Vor-
aussetzungen für gerichtliche 
Eilverfahren herabsetzt.

  Ralf Schmitz
Der Autor ist Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der 
Wohnungsbaugesellschaft 
Ralf Schmitz.
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Vom Bauboom profitieren

VON ANNIKA KREMPEL

Immobilien sind bei Inves-
toren als Renditeobjekt be-
gehrt. Doch die Preise steigen 
seit Jahren, wodurch schon bei 
dem einen oder anderen der 
Traum vom eigenen Häuschen 
geplatzt sein dürfte. Bei wem 
das Geld nicht für den Kauf ei-
ner eigenen Immobilie reicht, 
der kann immerhin mit offe-
nen Immobilienfonds in Be-
tongold investieren. „Sie sind 
zum Beispiel für Personen in-
teressant, die keine eigene Im-
mobilie besitzen und dennoch 
am derzeitigen Immobilien-
boom teilhaben wollen“, sagt 
Annabel Oelmann von der Ver-
braucherzentrale Bremen.

Für die Altersvorsorge oder 
den Vermögensaufbau ist es 
sinnvoll, das Geld auf mehre-
re Anlageklassen zu verteilen. 
Immobilienfonds sind – je 
nach Risikoprofil – eine Mög-
lichkeit dazu.

„Die Fonds legen das von 
den Anlegern investierte Geld 
überwiegend in gewerblich ge-
nutzte Immobilien an – vor al-
lem im Bereich Büro, Handel 
und Gewerbe“, erklärt Alex-
ander Kestler, Experte des 
Fondsverbands BVI. Nur sel-
ten investieren sie dagegen in 
Wohnimmobilien.

Immobilienfonds sind durch 
den Immobilienboom derzeit 
begehrt. 2017 erreichte das 
Fondsvermögen einen neuen 
Höchststand. Und bis Ende 
Oktober 2018 investierten An-
leger in Deutschland laut BVI 
rund 5,9 Milliarden Euro in of-

fene Immobilienfonds. Nach 
den Mischfonds waren sie da-
mit in dem Zeitraum die be-
liebteste Anlageklasse unter 
den offenen Publikumsfonds.

Interessant sind offene Im-
mobilienfonds, weil sie in den 
vergangenen Jahren eine recht 
konstante Rendite erzielten, 
wie die Ratingagentur Scope 
errechnete. 2017 lag demnach 
die durchschnittliche Rendite 
– nach Abzug von Steuern und 
Kosten – bei 2,7 Prozent. Ähn-
lich waren die Ergebnisse be-
reits in den Jahren davor.

Derzeit profitieren die Fonds 
vor allem von der Wertsteige-
rung der Immobilien. „Gut-
achter bewerten regelmäßig 
den Wert der Immobilien. Das 
angewendete Bewertungsver-
fahren gleicht Preisspitzen aus. 
Die Schätzung fällt dadurch in 
der Regel recht konservativ 
aus, reagiert also langsamer 
und weniger heftig auf einen 
Preisanstieg oder Preisverfall“, 
erklärt Sonja Knorr, Analystin 
bei Scope.

Gerade weil die Objekte, die 
bereits lange im Bestand sind, 

vergleichsweise konservativ 
bewertet sind, sei bei den ak-
tuell hohen Kaufpreisen durch-
aus noch ein Wertanstieg mög-
lich. Sollten die Kaufpreise 
dagegen fallen, würde sich die 
zurückhaltende Bewertung der 
Immobilien auszahlen. Ausge-
nommen davon sind jedoch 
neu angekaufte Objekte, weil 
diese auf einem deutlich hö-
heren Preisniveau erworben 
wurden.

Auch bei Immobilienfonds 
sind Verluste nicht ausge-
schlossen, mahnt Oelmann. 

„Es ist auch noch nicht lan-
ge her, dass viele Immobili-
enfonds geschlossen und auf-
gelöst werden mussten und 
Anleger dadurch viel Geld ver-
loren haben. Sie sollten sich 
darüber im Klaren sein, dass 
ein Investment in Immobilien 
langfristig angedacht ist.“

Das gilt auch wegen der Kos-
ten. Der Ausgabeaufschlag von 
aktiv gemanagten Fonds be-
trägt oft stattliche fünf Prozent, 
die Verwaltungskosten jährlich 
mitunter ein Prozent. Je länger 
ein Anleger die Anteile hält, 

desto weniger fällt der Ausga-
beaufschlag ins Gewicht. „Kos-
tengünstiger ist der Kauf passiv 
gemanagter Immobilienfonds 
mit nur rund der Hälfte der Ver-
waltungskosten oder der Kauf 
über Online-Fondsvermittler. 
Dort ist der Erwerb mit ho-
hem Rabatt möglich“, emp-
fiehlt Oelmann. Anleger sollten 
außerdem darauf achten, dass 
der Fonds ein hohes Fondsvo-
lumen hat und eher europa-
weit anlegt, um dem zusätzli-
chen Fremdwährungsrisiko zu 
entgehen.

Ein weiteres und nicht zu 
unterschätzendes Risiko sei, 
wenn ein Fonds geschlossen 
werden muss, erklärt die Ex-
pertin. „Bei unerwartet ho-
hen Mittelabflüssen, die über 
die Liquiditätsreserve hinaus-
gehen, müsste ein Fonds von 
dem einen auf den anderen 
Tag Immobilien verkaufen.“ 
Das sei oft nicht möglich und 
könne zur Folge haben, dass 
die Fonds geschlossen und 
unter Umständen unter Ver-
lusten aufgelöst werden müs-
sen. Die Anleger kommen dann 
nicht mehr oder nur mit Verlus-
ten wieder an ihr investiertes 
Geld, so die Expertin.

So ist es in der Finanzkrise 
passiert. Als Reaktion hat der 
Gesetzgeber einige Änderun-
gen beschlossen. Damit An-
leger nicht mehr gleichzeitig 
zu viel Geld abziehen können, 
gibt es heute für Anteile an of-
fenen Immobilienfonds eine 
Haltefrist von zwei Jahren und 
eine Kündigungsfrist von ei-
nem Jahr.

Mit offenen Immobilienfonds können Anleger in Betongold investieren, auch wenn das Geld für ein eigenes Haus fehlt. Trotz hoher Kaufpreise erwirtschaften 
die Fonds derzeit noch eine stabile Rendite.

Doppelte Kündigung möglich

(tmn) Säumige Mieter müs-
sen bei Zahlungsverzug zusätz-
lich zur fristlosen auch mit ei-
ner ordentlichen Kündigung 
rechnen. Diese weit verbreite-
te Praxis ist nach einem Urteil 
des Bundesgerichtshofs (BGH) 
in Karlsruhe zulässig. Der für 
Mietsachen zuständige VIII. Zi-
vilsenat verwies kürzlich zwei 
Fälle zur Neuverhandlung an 
das Landgericht Berlin zurück.

In beiden Fällen hatten die 
Vermieter ihren Mietern frist-
los gekündigt, nachdem diese 
zwei Monatsmieten schuldig 

geblieben waren. Hilfsweise 
sprachen sie gleichzeitig eine 
ordentliche Kündigung mit 
mehreren Monaten Kündi-
gungsfrist aus, um sicherzu-
stellen, dass das Mietverhält-
nis auch dann endet, wenn 
die rückständige Miete in der 
gesetzlich vorgesehenen zwei-
monatigen Schonfrist bezahlt 
und damit die fristlose Kün-
digung unwirksam wird. Das 
Landgericht Berlin hatte die 
Räumungsklagen zweier Ver-
mieter abgewiesen. Die Vor-
sitzende BGH-Richterin Rho-

na Fetzer widersprach der 
Argumentation des Landge-
richts, die ordentliche Kündi-
gung laufe ins Leere, weil mit 
Zugang der fristlosen Kündi-
gung das Mietverhältnis be-
endet sei und bis zur nach-
träglichen Mietzahlung ein 
Schwebezustand herrsche. Der 
Deutsche Mieterbund fordert 
seit Jahren eine Gesetzesän-
derung. Aus Sicht des Mieter-
bundsprechers Ulrich Ropertz 
nimmt die aktuelle Regelung 
säumigen Mietern den Reiz, 
Schulden auszugleichen.

Wer seine Miete nicht zahlt, wird auf die Straße gesetzt. Der BGH stärkt die 
Praxis, damit Vermieter sicher gehen können, säumige Mieter loszuwerden.

(bü) Mietrecht Hat ein Mieter 
mit einem Wohnungseigen-
tümer einen Vertrag über die 
Nutzung einer stark renovie-
rungsbedürftigen Wohnung 
abgeschlossen und enthält 
die Vereinbarung den Passus, 
dass „die Wohnung ausschließ-
lich zu Lager- und Abstellzwe-
cken (...) überlassen wird“ und 
„nicht zum dauerhaften Auf-
enthalt dient“, so muss der 
Mieter sich daran halten. Tut er 
das nicht und wohnt er dauer-
haft dort, so kann er – wurde er 
zunächst erfolglos abgemahnt 
– die fristlose Kündigung des 
Vertrages nicht abwenden. 
Entgegen der Bezeichnung als 
Wohnungsmietvertrag handel-

te es sich um einen Mietvertrag 
für Lager- und Abstellzwecke. 
(AmG Bielefeld, 407 C 111/16)

Nachbarrecht Der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof hat 
die Klage eines Hauseigentü-
mers abgewiesen, der von sei-
nem Nachbarn verlangte, eine 
auf der Grundstücksgrenze ste-
hende Mauer abzureißen, weil 
sie einsturzgefährdet sei. Die 
Richter hielten die Einwands-
möglichkeit für verwirkt, weil 
der klagende Eigentümer be-
reits fünf Jahre dort wohne 
und außerdem nicht ersicht-
lich sei, wieso der Mauerbau 
einsturzgefährdet sei. (Bayeri-
scher VGH, 15 ZB 45/17)

Die Baubranche boomt. Wer ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, für den könnten offene Immobilienfonds interessant sein, weil sie in 
den vergangenen Jahren eine recht konstante Rendite erzielten.  FOTO: DPA
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Mittelwert

Hypothekenzinsen: Die günstigsten Anbieter

Sparda-Bank West eG 0211-23932393 1,25 100 1,26 1,61 100 1,62  -  100  -  80%
Allianz Lebensversicherungs-AG 0511-3570-24404 1,39 100 1,40 1,64 100 1,65 1,89 100 1,91 80%
Volksbank Düsseldorf Neuss eG 0211-3802-666 1,36 100 1,40 1,65 100 1,69 1,84 100 1,88 80%
Wüstenrot Bausparkasse AG Ratingen 02102-911051 1,30 100 1,34 1,69 100 1,72 1,99 100 2,03 80%
Gladbacher Bank AG 02161-249 154 1,39 100 1,43 1,72 100 1,76 1,95 100 1,99 80%
Competence GmbH 030-91611800 1,44 100 1,48 1,78 100 1,81 2,03 100 2,07 80%
Volksbank im Bergischen Land eG 0212-2221199 1,54 100 1,57 1,79 100 1,83 2,03 100 2,07 80%

MENZLER-BAUFINANZ 02104-912240 0,90 100 0,92 1,10 100 1,13 1,42 100 1,46 80%
FLEXHYPO.com 0211-6306030 0,93 100 0,95 1,12 100 1,14 1,43 100 1,45 80%
Baufi-Nord 0211-15949497 0,90 100 0,93 1,12 100 1,15 1,37 100 1,40 80%
Werner Arens, wa-finanz 0211-5833878 0,87 100 0,90 1,15 100 1,17 1,38 100 1,41 80%
DASBERATERHAUS24 GMBH 02102-8666-71 0,99 100 1,02 1,18 100 1,21 1,31 100 1,35 80%
Financial Partner Meerbusch 02132-1397893 0,96 100 0,99 1,19 100 1,21 1,45 100 1,47 80%

Creditweb 0800-2220550 0,94 100 0,95 1,18 100 1,19 1,53 100 1,54 80%
Immo-Finanzcheck.de 0800-777 777 4 0,99 100 1,01 1,33 100 1,34 1,69 100 1,70 80 %
Enderlein 0521-58004 0 1,05 100 1,06 1,35 100 1,36 1,71 100 1,72 80%
MkiB Online 030-640881-0 1,08 100 1,09 1,43 100 1,44 1,79 100 1,80 80%
Geld & Plan GmbH 0611-5317-0 1,06 100 1,08 1,49 100 1,52 1,80 100 1,83 80%
Dr. Klein Privatkunden AG 0211-8285490 1,10 100 1,13 1,49 100 1,52 1,78 100 1,81 80%

Stand: 16. Januar 2019
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Grafental ist heiß begehrt und die
Nachfrage hält stetig an. Mit dem
�. Bauabschnitt wird weiterer
Platz für neue Grafentaler im
Quartier geschaffen: �� hoch
wertige Wohnungen von � bis �
Zimmern zwischen �� – ��� m� und
clever aufgeteilten Grundrissen
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Kolumne

Der Nachbar als Kostentreiber
Es wird viel über steigende Baukosten
geschrieben.  Einen Kostentreiber  ver-
misse ich dabei:  die lieben Nachbarn!
Erstes Beispiel:Verdichtetes Bauen ist
politisch  ausdrücklich  gewollt.  Dabei
geht es zum Beispiel um die Bebauung
von  Block-Innenbereichen.  In  vielen
Fällen  kann  die  Bauverwaltung  hier
schnell eine Baugenehmigung erteilen.
Die schützt aber nicht vor einer Klage
der Nachbarn. Die wollen nämlich den
gewohnten weiten Blick ins Grüne nicht
missen  und  meinen,  sie  hätten  einen
lebenslangen  Anspruch  darauf.  Nur
gegen ein stattliches Sümmchen lassen

sie sich meist umstimmen. Hier kann es
schnell um fünf- oder gar sechsstellige
Beträge gehen, die gezahlt werden müs-
sen, um die langwierige Hängepartie des
Gerichtsverfahrens zu vermeiden.  Ein
anderer  Fall:  Der Bauherr  muss einen
Streifen des Nachbarn in Anspruch neh-
men, um zur Absicherung seiner Bau-
stelle einen Bauzaun zu stellen. Außer-
dem  braucht  er  vom  Nachbarn  die
Zustimmung  dazu,  dass  der  Baukran
über  dessen  Grundstück  schwenken
darf.  Richtig:  Diese Zustimmung darf
der Nachbar nach dem Nachbarrechtsge-
setz zwar nicht verweigern. Eine Klage

würde der Bauherr gewinnen. Aber die
kostet viel Zeit. Und auch hier schlägt
die Stunde des Nachbarn. Denn es wer-
den  schnell  fünf-  bis  sechsstellige
Beträge „vereinbart“. Kosten, die an den
Endverbraucher weitergegeben werden.
Der  Gesetzgeber  sollte  prüfen,  wie  er
dieser  Unsitte  Einhalt  gebieten  kann,
etwa indem er die Voraussetzungen für
gerichtliche Eilverfahren herabsetzt.
 Ralf Schmitz
Der  Autor  ist  Geschäftsführender
Gesellschafter der Wohnungsbaugesell-
schaft Ralf Schmitz.
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